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dach-t ig e na us sege h , die zu diesem Zeitpunkt bereits eis 
solche erkennbar sind, erfolgen; in.bezug auf dazuge
hörige Details sollte wiederholt auf des Protokoll über 
die Verdächtigenbefragung verwiesen werden.

Die Verdächtigenbefragung wird ebenfalls entsprechend den 
hier dargestellten Grundsätzen durchgeführt. Die Dokumen- 
tierung erfolgt jedoch im Detail nur durch eine - gegebenen
falls inoffizielle - Schallaufzeichnung, während das Pro
tokoll über die Verdachtigenbefragung. lediglich in Aus
füllung der Vorschrift des § 104 StPö die wichtigsten 
beweiserheblichen Aussagen des Verdächtigen enthält.
Dieses Protokoll wird dem Verdächtigen zur Unterschrift 
vorgelegt und die Befragung beendet. Im Anschluß daran 
erfolgen wie beim 1. Hauptweg die Mitteilungen er, den Be
schuldigten gemäß § 105 (2) StPO. Die anschließende Erst
vernehmung des Deschuldiaten muß nu-n allerdings alle für/ -die Sache wesentlichen Details g# r^Vprangegange nen Yen- 
dschtiqenbefraaunc nochmals be1%Emj£en. Auf dieser Grund- 
läge ist ein detailliertes Protokoll über Verlauf und 
Inhalt der Beschuldigt^Vernehmung zu erarbeiten, das 
auch die zuvor in 9̂  ̂ e^dächt igenbef ragung geklärten 
Fragen beinhalten,$§.nn. Dabei Ist nach den im Abschnitt 
4.1.4. darge^tellfen Hinweisen zu verfahren. Ein Bezug 
auf das Protsigkbil der vorangegangenen Befragung muß 
bei diesem Vorgehen im Protokoll über die Beschuldigten
vernehmung nicht ausgewiesen werden, da die bevveiser- 
heblichen Details des Aussaaeinhalts im Vernehnungs- 
protokoll derqestellt sind.

Welcher der beiden Hauptwege im jeweiligen Ermittlungsver
fahren angewandt wird, ist von den Bedingungen des Einzel
fells abhängig. Grundsätzlich wird der 1. Wen in der Regel 
unverzichtbar sein, wenn auf Grund der Beweislege nicht 
ausgeschlossen werden kann, daß die Umstände der Erlangung 
der Aussage in der Verdachticenbefragung in der Beweisfüh
rung im Strafverfahren Bedeutung erlangen können. Dareus 
ergibt sich für die Anwendbarkeit des 2 . Weges, daß hier


